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Zusammenfassung
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Kohäsionspolitik europäisch bleibt. Die aktuelle Aufgabenteilung zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten sollte fortgesetzt werden. Die VRE empfiehlt zur Verbesserung der Wirksamkeit der Politik und ganz im Einklang mit dem Konzept des „territorialen Zusammenhalts“ die volle Anwendung eines ortsbezogenen Ansatzes, die Schaffung dreiseitiger Abkommen für Regionen, die dazu bereit sind, und wie im Barca-Bericht vorgeschlagen einen Ministerrat für Kohäsionspolitik.
Das vorrangige Ziel der EU-Regionalpolitik ist der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt. Das bedeutet, Chancengleichheit für alle europäischen Bürger sicherzustellen, egal wo in Europa sie leben. Neben diesem Hauptziel sollte die Kohäsionspolitik klar definierte Zielvorgaben wie auch Prioritäten in Einklang mit den großen Herausforderungen der Zukunft festlegen. Zu den Herausforderungen gehören der Klimawandel, die Wirtschaftskrise, der demografische Wandel sowie die Migration. 
Selbst wenn Europa beim Start der neuen Kohäsionspolitik die Wirtschaftskrise vielleicht schon überstanden hat, sollte Folgendes im Rahmen der Prioritäten des neuen Programmplanungszeitraums berücksichtigt werden:
Wenn die aktuelle Situation die europäischen Regionen dazu bringen kann, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und auf Wachstumsbranchen auszurichten, ihre Wirtschafts- und Finanzstrukturen bzw. Institutionen zu stärken und mögliche künftige Wirtschaftsabschwünge besser zu antizipieren, werden sie sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Sie benötigen dazu jedoch Unterstützung und diese Initiativen müssen vom EFRE und ESF entsprechend gefördert werden.
Bislang wurde angenommen, dass die Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz automatisch zu einem Abbau der Ungleichheiten führen würde. Die VRE ist der Auffassung, dass dies nicht immer der Fall ist, und fordert eine Sozialagenda und ein Zweckbindungsverfahren bezüglich der Göteburg-Strategie. Der Katalog der zuschussfähigen Bereiche sollte erweitert werden, damit die Regionen, die ihre Bedürfnisse und Potenziale am besten kennen, Projekte für territoriale Zusammenarbeit zu entwicklungsfördernden Themen ausarbeiten können. 
Die Kohäsionspolitik sollte sich nicht nur auf die ärmsten Regionen konzentrieren. Auch die wohlhabendsten Gebiete sind von sozialen und ökologischen Problemen nicht verschont. Zielgerichtete und innovative Programme für spezielle Problemstellungen in allen Regionen können den Bürgern vor Augen führen, dass Europa mehr ist als nur Marktliberalisierung und zur Verbesserung ihres täglichen Lebens beitragen kann. Wenn alle Regionen, in unterschiedlichem Ausmaß, in den Genuss von EU-Förderungen kommen sollten, so müssen, neben dem BIP, neue Indikatoren berücksichtigt werden, um bei der Ermittlung der förderfähigen Regionen und des Förderumfangs sowie der Evaluierung der Politik feinere Abstimmungen vornehmen zu können.
Hinsichtlich der Regeln und Grundsätze empfiehlt die VRE eine stärkere Betonung des Komplementaritäts- und Konditionalitätsgrundsatzes. Die Verordnungen und Durchführungsleitlinien bezüglich der Verwendung der EU-Mittel sollten vor Beginn der Programme abgeschlossen, angenommen und bereitgestellt werden und im Laufe der Förderperiode keine wesentlichen Änderungen erfahren. Die Bewertung sollte sich mehr auf die Folgenabschätzung vor Beginn und nach Abschluss des Projekts konzentrieren. Die VRE empfiehlt dringend eine flexiblere Anwendung der Mittelfreigaberegel (N+2) bzw. Änderungen bezüglich ihrer Umsetzung.
Die VRE regt an, ein Europäisches Netzwerk für Kohäsionspolitik einzurichten, in dem sich die beteiligten Akteure über die Ergebnisse der Programme und Projekte sowie Reformideen und Schwierigkeiten im Rahmen der Durchführung austauschen könnten. Neben den Vertretern aller EU-Institutionen und nationalen Ministerien sollte alle Akteure der Kohäsionspolitik im Rahmen der verschiedenen interregionalen Organisationen in dieses Netzwerk eingebunden sein. 
Die Koordinierung zwischen der Kohäsionspolitik und den anderen mit territorialer Entwicklung befassten Politiken muss auf allen Regierungsebenen verbessert werden. Die Synergien zwischen der GAP und der Kohäsionspolitik sollten verstärkt werden. Außerdem sollte der Europäische Sozialfonds regionalisiert und seine Regeln sind an die des EFRE anzupassen.
Der territorialen Zusammenarbeit sollte nach 2013 höhere Priorität eingeräumt werden. Bei der Verbesserung der territorialen Zusammenarbeit geht es mehr um die Sicherstellung geeigneter institutioneller Unterstützung und den Abbau von Hemmnissen auf der Ebene der Mitgliedstaaten als um Budgetfragen. Die VRE hat 9 Vorschläge zur Verbesserung der kohäsionspolitischen Rahmenbedingungen der territorialen Zusammenarbeit ausgearbeitet.
Vorbemerkung
In diesem Papier legt die Versammlung der Regionen Europas ihre offizielle Position zur möglichen Ausgestaltung der künftigen Kohäsionspolitik dar. Es fußt auf mehreren seit 2007 angenommenen Erklärungen und der von der VRE-Taskforce zur Kohäsionspolitik unter Vorsitz von Thomas Andersson, Mitglied des Provinzialrates von Jämtland (S), durchgeführten Reflexionsarbeit und vor allem auf der im Januar 2008 veröffentlichten VRE-Studie zur Regionalpolitik 2014+.
Alle Stellungnahmen, Umfrageergebnisse, die VRE-Studie, die Definition der VRE des Begriffs territorialer Zusammenhalt und die Position zum Grünbuch der EK u. v. a. m. sind auf der VRE-Website abrufbar:
http://www.aer.eu/main-issues/cohesion-regional-policy.html
Einführung
Die Versammlung der Regionen Europas ist die bedeutendste interregionale Organisation Europas. Sie war im Jahr 1995 die erste Organisation, die von territorialem Zusammenhalt gesprochen bzw. diesen Begriff definiert hat, und hat stets den Standpunkt vertreten, dass die Regionen am besten in der Lage sind, ihre territorialen Stärken, Schwächen und Bedürfnisse einzuschätzen, und daher auch die territorialen Entwicklungsstrategien umsetzen sollten.
Obgleich der laufende Programmplanungszeitraum erst im Jahr 2007 begonnen hat, ist die VRE überzeugt, dass die Reflexion über die Kohäsionspolitik eine ständige Herausforderung ist, die unabhängig von der europäischen Tagesordnung unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Die VRE hat daher im Jahr 2007 eine Umfrage unter ihren Mitgliedern über die Umsetzung der aktuellen kohäsionspolitischen Regeln durchgeführt und im Januar 2008 eine Untersuchung mit dem Titel „VRE-Studie zu Regionalpolitik 2014+“ veröffentlicht.
In der aktuellen Zeit, in der die Wirtschaftskrise in vielen Ländern das soziale Gleichgewicht bedroht und der Klimawandel die Entscheidungsträger aus Europa und der ganzen Welt wie auch die Bevölkerungen zu einem Überdenken ihrer Entwicklungsmuster zwingt, muss die Europäische Union auf Kohäsionspolitik setzen, um europaweit wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sicherzustellen.
Dieses Papier enthält eine Reihe von Empfehlungen, die in den letzten zwei Jahren von unserer Taskforce diskutiert bzw. angenommen wurden und die Grundlage für alle künftigen Mitteilungen der VRE zur Kohäsionspolitik bilden werden.
Eine in engster Zusammenarbeit mit den europäischen Regionen gestaltete und umgesetzte Regionalpolitik der Europäischen Union
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Politik europäisch bleibt und keine wie auch immer geartete Renationalisierung stattfindet. Die aktuelle Aufgabenteilung zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten sollte mit bedeutender Rolle der Europäischen Union fortgesetzt werden, wenn es gilt, künftig die Kohäsionsgrundsätze und das Subsidiaritätsprinzip uneingeschränkt einzuhalten. Zur Verbesserung der Wirksamkeit der Politik und ganz im Einklang mit dem Konzept des „territorialen Zusammenhalts“
unterbreitet die VRE folgende Vorschläge:
1. Volle Anwendung eines ortsbezogenen Ansatzes
Diesen Standpunkt vertritt die VRE schon seit dem eigentlichen Beginn der Kohäsionspolitik im Jahr 1988. Wie auch für den territorialen Zusammenhalt ist es nicht damit getan, den Begriff bekannt zu machen und ihn in offiziellen Dokumenten zu verwenden. Die VRE fordert dies schon seit 20 Jahren, aber die Kohäsionspolitik wird immer noch allzu oft dem Grundsatz folgend, dass der Staat es besser weiß und die Programme besser verwalten kann, von oben nach unten entschieden und umgesetzt. Länder, in den die Regionalisierung gelebte Realität ist und Strukturfonds von den Regionalbehörden verwaltet werden, haben gezeigt, dass es auch anders geht. Die Mitgliedstaaten müssen ihren Regionen vertrauen, die am besten in der Lage sind, die Ziele des territorialen Zusammenhalts zu erreichen, weil sie am besten über die lokalen Stärken, Schwächen und Bedürfnisse Bescheid wissen. 
2. Dreiseitige Abkommen
Regionen sollten auf Basis der Freiwilligkeit die Möglichkeit haben ein dreiseitiges Abkommen bzw. einen dreiseitigen Vertrag mit ihrem Mitgliedstaat und der Europäischen Union abzuschließen. Auf diese Weise könnten die Regionen schon im Anfangsstadium des Programms eingebunden und politische Verantwortlichkeit sowie Engagement auf regionaler Ebene erhöht werden. Dadurch könnte auch die EU- und nationale Ebene von wertvollem Wissen über die Bedürfnisse und Umsetzungskapazitäten vor Ort profitieren. Dieser Vertrag würde die Ziele, Prioritäten und Maßnahmen der operationellen Programme wie auch den institutionellen Rahmen für ihre Durchführung festlegen. Er würde dann auch die Bewertungskriterien und -verfahren vorsehen. Auch wenn sich die Regionen, für eine Teilnahme an solchen Vereinbarungen nicht stark genug fühlen, ist den demokratisch gewählten Politikern bei der Zuteilung und Verwaltung von EU-Mitteln gemäß dem Subsidiaritätsprinzip Mitsprache einzuräumen. Die Regionen sollten daher zumindest bei der Festlegung der zur Umsetzung der Kohäsionspolitik in ihrem Land erstellten institutionellen Bestimmungen mehr Einfluss bekommen.
3. Ein Rat für Kohäsionspolitik
Die VRE übernimmt diese Idee aus dem Barca-Bericht und betont, dass dieser Rat aus den Ministern bestehen sein sollte, die in ihren Regierungen für die regionale Entwicklung zuständig sind, und nicht nur den Finanzministern. Die Schaffung eines solchen Rats würde dazu beitragen, die in den letzten Jahren schmerzlich mangelnde Kohärenz und Visibilität der Kohäsionspolitik zu erhöhen. Die Struktur und politischen Ziele sollten vor oder parallel zu den Verhandlungen über die Mittel ausgearbeitet und beschlossen werden. Durch die Schaffung eines Rates für Kohäsionspolitik würde die zeitliche Koordinierung der verschiedenen kohäsionspolitischen Entscheidungen verbessert werden: Ziele und Prioritäten könnten dann bereits vor den Finanzen festgelegt werden, was die Wirksamkeit der Maßnahmen erhöhen sollte.
Ein vereinbartes übergeordnetes Ziel, klar definierte Zielvorgaben und Prioritäten in Einklang mit den großen Herausforderungen der Zukunft
Ein übergeordnetes Ziel
Das vorrangige Ziel der EU-Regionalpolitik ist wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, um Chancengleichheit für alle europäischen Bürgern zu sicherzustellen, egal wo in Europa sie leben. 
Klar definierte Zielvorgaben
Dazu gehören:
· In erster Linie ein mithilfe der üblichen finanziellen Unterstützung umzusetzendes Konvergenzziel für Regionen mit Entwicklungsrückstand. 
· Zweitens sollten alle europäischen Regionen unterstützt werden, um das Beste aus ihrem jeweiligen territorialen Potenzial zu machen und Schwachpunkte auszumerzen, ihr Innovations- und Wachstumspotenzial zu verbessern und eine umweltfreundlichere Wirtschaft aufzubauen.
· Drittens auf nationale Hemmnisse zurückzuführende territoriale Defizite abbauen und dank territorialer Kooperation ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den europäischen Bürgern entwickeln.
Prioritäten in Einklang mit den großen Herausforderungen der Zukunft
Zu den Herausforderungen gehören der Klimawandel, die Wirtschaftskrise, der demografische Wandel sowie die Migration. Soziale Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit, niedrige Wachstumsraten, Umweltverschmutzung usw. sind direkte Folgen dieser ungelösten Probleme. Diese Herausforderungen müssen daher im Rahmen der Festlegung der Prioritäten berücksichtigt werden. Die Regionen sind bereits jetzt damit konfrontiert und werden dies auch in den nächsten Jahrzehnten sein, wenn es darum geht, Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Attraktivität zu halten bzw. zu erreichen.
Bislang wurde angenommen, dass die Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz automatisch zu einem Abbau der Ungleichheiten führen würde. 
Die VRE ist der Auffassung, dass dies nicht immer der Fall ist und fordert:
1. eine Sozialagenda, die - wie dies bereits für Lissabon der Fall ist - mit Zweckbindungs- und Konditionalitätsgrundsätzen eine Leitpriorität der Kohäsionspolitik darstellt;
2. eine Göteborg-Zweckbindung ähnlich der Lissabon-Strategie; angesichts von Klimawandel und allgemeinen Umweltanliegen scheint es in der Tat angebracht, Göteborg gleichermaßen als eine Grundvoraussetzung für regionale Entwicklung zu betrachten;
3. Aufrechterhaltung der bestehenden Zweckbindung, um sicherzustellen, dass die EU-Regionalpolitik zur künftigen EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung beiträgt;
4. Erweiterung des Katalogs der zuschussfähigen Bereiche, damit die Region, die ihre Bedürfnisse und Potenziale am besten kennen, Projekte für territoriale Zusammenarbeit zu entwicklungsfördernden Themen ausarbeiten können. Vor allem Kernprioritäten, die mit allen drei Aspekten nachhaltiger Entwicklung - Wirschaft, Soziales und Umweltschutz - in Zusammenhang stehen, sollten im Rahmen der künftigen EU-Regionalpolitik gefördert werden können. Dies ist insbesondere für die Bereiche Humankapital, Öko-Innovation, demografischer Wandel, Klimawandel, Migration, Verkehr aber auch Bildung, Gesundheit und Sozialsysteme der Fall.
Eine Politik für alle Europäer
Die Kohäsionspolitik sollte sich aus folgenden Gründen nicht nur auf die ärmsten Regionen konzentrieren: 
· Obgleich dem Aspekt der Solidarität sehr hohe Bedeutung zukommt, ist Entwicklung eines Gemeinschaftssinns unter den europäischen Bürgern nicht weniger wichtig.
· Soziale und territoriale Ungleichheiten sind nicht zwangsläufig BIP-abhängig und müssen in ganz Europa angegangen werden.
· Hauptziel der Kohäsionspolitik ist der territoriale Zusammenhalt, um das jeweilig vorhandene Potenzial bestmöglich zu nutzen. Daher würden im Grunde alle Regionen Unterstützung benötigen, um ihr Potenzial zu verbessern, sofern europäisches Interesse zur Kofinanzierung (innovatives Projekt, grenzüberschreitender Mehrwert, Exemplarizität, Beitrag zu allgemeinem territorialen Zusammenhalt usw.) besteht.
Die VRE empfiehlt diesbezüglich Folgendes:
1. Konvergenzziel: Es ist von größter Bedeutung, dass alle Entscheidungen hinsichtlich der Mittel sowie der Prioritäten und Regeln auch im Hinblick auf eventuelle Erweiterungen getroffen werden. Es würde ein schwerwiegendes Problem darstellen, wenn die Regeln und Mittel in der Mitte des Programmplanungszeitraums aufgrund des EU-Beitritts von einem oder mehreren Ländern geändert werden müssten. Wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den nächsten Zeitraum nicht sicher ist, ob es Erweiterungen geben wird, sollten verschiedene Szenarien vorhergesehen und im Voraus vereinbart werden.
2. Das Konzept der Übergangsregionen ist nicht mehr relevant: Es müssen in allen Regionen auf der Grundlage ihres jeweiligen territorialen Kapitals Kernziele festgelegt werden. Dabei sollte beachtet werden, wo es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die innovativsten Projekte gibt und wo Europa wirklich eine Lücke schließen kann.
3. Die wohlhabendsten Regionen: Selbst die reichsten Regionen und Städte sind oft mit hohen Armutsraten und enormen Umweltproblemen konfrontiert und die Migration bzw. der demografische Wandel stellt sie vor große Herausforderungen. Abseits von Beihilfen können in diesen Regionen andere Formen der Unterstützung (Niedrigzinsdarlehen, Mikrokredite, Peer-Reviews)vorgesehen werden.
4. Zielgerichtete und innovative Programme für spezielle Problemstellungen in allen Regionen:
· Den Bürgern in den reicheren Regionen zeigen, dass Europa auch für sie von Nutzen sein kann und sie nicht nur Geldgeber für die neu beigetretenen armen Länder sind.
· Alle Bürger überzeugen, dass Europa mehr ist als nur Marktliberalisierung und zur Verbesserung ihres täglichen Lebens beitragen kann.
· Als gutes Beispiel für weniger fortgeschrittene Region dienen, die zumindest bis jetzt noch nicht mit den gleichen Problemen wie die fortgeschrittensten konfrontiert sind.
5. Besondere geografische Merkmale: Eine der Kategorien, die besondere Unterstützung benötigen, um ihre Attraktivität zu erhöhen, den Zugang zu den grundlegenden Dienstleistungen und Gütern zu verbessern und aus ihrem spezifischen Potenzial einen Wettbewerbsvorteil zu schlagen, sind die Regionen mit geografischen Besonderheiten. Es geht dabei weder um Beistand noch um eine Kategorisierung als „arme Region, die stets auf EU-Unterstützung angewiesen sein wird.“ Es geht darum, bei der Ausarbeitung territorialer Entwicklungsstrategien, der Bereitstellung geeigneter Unterstützungsinstrumente sowie der fallweisen Gewährung finanzieller Mittel alle Besonderheiten der Gebiete zu berücksichtigen. 
6. Da alle Regionen, in unterschiedlichem Ausmaß, in den Genuss von EU-Förderungen kommen sollten, sind dazu neben dem BIP, neue Indikatoren zu berücksichtigen, um so bei der Ermittlung der förderfähigen Regionen und des Förderumfangs sowie der Evaluierung der Politik feinere Abstimmungen vornehmen zu können.
Wirtschaftskrise
In der von der VRE durchgeführten Umfrage, deren Ziel es war, herauszufinden, wie die europäischen Regionen auf die Wirtschaftskrise reagieren und welche Antworten sie vorschlagen, wurden folgende Maßnahmen der europäischen Regionen erhoben:
· Investitionen der öffentlichen Hand, insbesondere in die innovationsbasierte „grüne Wirtschaft“;
· Zugang zu Finanzierung für KMU in Schwierigkeiten;
· Aus- und Weiterbildung von Fachkräften.
Regionale Gebietskörperschaften können durch die Förderung von unternehmerischer Initiative und KMU bzw. ihrer Innovationsfähigkeit dazu beitragen, die Krise in eine Chance zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Sicherung von Arbeitsplätzen zu verwandeln. Diesem Umstand muss im nächsten Programmplanungszeitraum der Kohäsionspolitik Rechnung getragen werden.
Selbst wenn Europa bei Anlauf der neuen Kohäsionspolitik die Krise vielleicht schon überstanden haben wird, sollte Folgendes im Rahmen der Prioritäten des neuen Programmplanungszeitraums berücksichtigt werden:
· Wenn die Krise einmal überwunden sein wird, müssen sämtliche politische Ebenen und alle wirtschaftlichen Akteure aus dieser Krise lernen und Lehren für die Zukunft ziehen.
· Diese Krise wird langfristige Folgen haben: Europa kann nicht zur gewohnten Tagesordnung übergehen. Die europäischen und nationalen Entscheidungsträger sollten die Erfahrungen der regionalen Akteure und ihre Rezepte zur Bewältigung der Krise, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung von KMU, genau studieren.
· Die sozialen Auswirkungen dieser Krise sind mit in ganz Europa steigenden Arbeitslosenzahlen tiefgreifend und vielfältig.
· Die Kohäsionspolitik sollte auch den schwächsten Regionen helfen können, nachhaltige und damit krisenfestere Finanz- und Wirtschaftsstrukturen aufzubauen.
· Akteure der regionalen Wirtschaft sollten in Zukunftsforschungsvorhaben eingebunden werden, die mithelfen können, einen Abschwung in bestimmten Tätigkeitsfeldern zu antizipieren und damit den Übergang von herkömmlichen Sektoren zu Wachstumsbranchen wie Dienstleistungen oder grüne Industriezweige zu beschleunigen. Der Europäische Sozialfonds hat diesbezüglich eine Schlüsselrolle inne: Es gilt, die Qualifizierung der europäischen Arbeitnehmer für diese neuen Wirtschaftszweige sicherzustellen. 
Wenn die aktuelle Situation die europäischen Regionen dazu bringen kann, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und auf Wachstumsbranchen auszurichten, ihre Wirtschafts- und Finanzstrukturen bzw. Institutionen zu stärken und mögliche künftige Wirtschaftsabschwünge besser zu antizipieren, werden sie sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Sie benötigen dazu jedoch Unterstützung und diese Initiativen müssen vom EFRE und ESF entsprechend gefördert werden.
Grundsätze und Regeln
Hinsichtlich der wichtigsten kohäsionspolitischen Grundsätze schlägt die VRE Folgendes vor:
1. Der Grundsatz der Komplementarität sollte wieder stärker betont und besser eingehalten werden. EU-Gelder werden zur Unterstützung von Initiativen mit EU-Mehrwert bereitgestellt, die das Ziel des territorialen Zusammenhalts verfolgen. Sie können nationale Förderungen nicht ersetzen und sollten stets in Einklang mit den EU-Prioritäten und -Zielen stehen. Dies sollte vertraglich festgelegt werden und eine Bedingung für die weitere finanzielle Unterstützung darstellen.
2. Konditionalitätsgrundsatz: Die kohäsionspolitischen Grundsätze und Regeln sind einzuhalten und die Maßnahmen und finanziellen Berichte sollten positive Ergebnisse vorweisen. Wenn ein Projekt in der Anfangsphase nicht wie geplant läuft, nicht die erwarteten Ergebnisse liefert oder mögliche ökologische Nachteile festgestellt werden, könnte ein System für Neuverhandlungen bei Halbzeit vorgesehen werden. Die Gelder würden dann anderswo in Europa eingesetzt, in Projekte mit erwiesener Hebelwirkung, die ein wenig mehr Förderung benötigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dieser Konditionalitätsgrundsatz sollte flexibel genug bleiben, um im Falle von außerordentlichen Umständen (wie verspätete öffentliche Investitionen aufgrund der Wirtschaftskrise) Anpassungen zu ermöglichen, und sollte auch die Schwierigkeiten berücksichtigen, die Projektträgern entstehen können, wenn z. B. Kofinanzierungsvereinbarungen verzögert oder nicht eingehalten werden.
3. Grundsatz der Partnerschaft: Dieser Grundsatz hat in der Vergangenheit eine verstärkte Einbindung der regionalen Gebietskörperschaften ermöglicht und sollte weiter zur Anwendung kommen. Es gibt noch Raum für Verbesserung, insbesondere in den alten EU-Mitgliedstaaten, wo die regionalen Gebietskörperschaften immer noch nicht für die Verwaltung der Strukturfonds zuständig sind. In Ländern, in denen die Erfahrung gezeigt hat, dass Regionen erfolgreich als Verwaltungsbehörden fungieren können, sollte der Grundsatz auf alle Regionen ausgeweitet werden, die das wollen. In den anderen Ländern sollten Versuche durchgeführt werden, um die Kapazitäten der regionalen Gebietskörperschaften zur Ausübung einer solchen Verantwortung zu evaluieren. In den neueren Mitgliedstaaten besteht großer Bedarf an technischer Unterstützung und Weiterbildung, um den Regionalbehörden zu ermöglichen, ihre Verwaltungskapazitäten und das Qualifikationsniveau ihrer Bediensteten zu verbessern. 
4. Der Grundsatz der Programmplanung sollte nicht infrage gestellt werden und ist weiter die beste Methode für die erfolgreiche Planung einer langfristigen EU-Regionalentwicklungsstrategie. Hinsichtlich der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen schlägt die VRE vor, punktuelle Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen durch ständige Aufforderungen im Rahmen von Programmen der territorialen Zusammenarbeit zu ersetzen. Die Projekte könnten jederzeit an die EK geschickt werden, was den Unsicherheitsfaktor von Aufforderungen der EK und Probleme im Zusammenhang mit zu kurzer Vorbereitungszeit vermeiden könnte. Dank besserer Vorbereitung könnte auf diese Weise die Qualität der Projekte erhöht werden. Dies würde auch die Probleme im Zusammenhang mit der „N+2“-Regel lösen. Die Möglichkeit ständiger Aufforderungen besteht bereits im Rahmen von operationellen Programmen, diese Option kommt jedoch nur selten zum Zug. Auch in diesem Zusammenhang sollte auf ständige Aufforderungen gesetzt werden, wenn der betreffende Programmtyp dies erlaubt.
Hinsichtlich der wichtigsten kohäsionspolitischen Verfahren schlägt die VRE Folgendes vor:
1. Klare Durchführungsmodalitäten: Die Verordnungen und Durchführungsleitlinien bezüglich der Verwendung der EU-Mittel sollten vor Beginn der Programme abgeschlossen, angenommen und bereitgestellt werden und im Laufe der Förderperiode nicht mehr geändert werden. Ebenso informieren die Mitgliedstaaten alle Partner vor Beginn des Programmplanungszeitraums über die verschiedenen Prüfungsbehörden und -methoden.
2. Die Bewertung sollte sich mehr auf die Folgenabschätzung vor Beginn und nach Abschluss des Projekts konzentrieren. Genaue Bewertungskriterien sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Programmplanungsphase festgelegt werden, wenn von EK, Mitgliedstaaten und Regionalbehörden gemeinsam die Ziele und Prioritäten bestimmt werden. 
3. Vereinfachung: Die Europäische Kommission und Mitgliedstaaten sollten sich darüber im Klaren sein, dass bei andauernd sich ändernden Regeln die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückliegen könnten. Die bei Einführung neuer Durchführungsregeln erforderliche Anpassungszeit darf nicht unterschätzt werden. Eine Harmonisierung der Verwaltungs- und Kontrollverfahren könnte sich jedoch als vorteilhaft erweisen, sofern sie nicht nur auf EK-Ebene zur Anwendung kommt, sondern auch den Regionen zugutekommt. Insbesondere die Berichterstattungsverfahren der einzelnen Programme sollten harmonisiert werden. Mehr Mittel für technische Unterstützung und die Gewährleistung reibungsloser diesbezüglicher Verfahren sollten angestrebt werden.
4. Eine weitere Maßnahme zur Vereinfachung und Beschleunigung der Mittelbeantragung ist die Nutzung von IKT für Antragsformulare (wie bereits der Fall für RP7).
5. Mittelfreigaberegel (N+2): Diese zur Sicherstellung der Effizienz der Projektleitung zwar wichtige Regel hat jedoch eine Reihe nachteiliger Auswirkungen. Neben dem damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwand, der zulasten inhaltsbezogener Aktivitäten geht, verhindern die Verfahren tendenziell die Entwicklung innovativer Projekte und begünstigen Projekte, die das Potenzial haben, große Förderbeträge schnell zu absorbieren. Die im Barca-Bericht vorgeschlagene Lösung, die „N+2“-Regel für das gesamte Land anstatt nur auf Programm-Ebene anzuwenden, ist eine durchaus interessante Möglichkeit. Es könnte noch vor 2013 ein zeitlich begrenzter Versuch in einem Mitgliedstaat geplant werden, um die Durchfahrbarkeit des Vorschlags zu evaluieren. Außerdem sollte die „N+2“-Regel unabhängig von dem letztlich gewählten System, insbesondere in schwierigen Zeiten wie während der in Europa gerade grassierenden Wirtschaftskrise, wenn die Kofinanzierung bei Projekten mit hohen Investitionen der öffentlichen Hand oft ausbleibt oder sich verzögert, flexibler gestaltet werden. 
6. Programmteilnehmer: Ein höheres Maß an Flexibilität für öffentliche/private Partnerschaften und kleinere Einheiten (der subregionalen Ebene) sollte erwogen werden.
Es könnte ein Netzwerk nach dem Vorbild des Europäischen Netzes für ländliche Entwicklung eingerichtet werden, um einen Austausch der Ergebnisse der Programme und Projekte sowie von Reformideen und Schwierigkeiten im Rahmen der Durchführung zu ermöglichen. Neben den Vertretern aller EU-Institutionen und nationalen Ministerien sollte alle Akteure der Kohäsionspolitik im Rahmen der verschiedenen interregionalen Organisationen in dieses Netzwerk eingebunden sein. Dieses Europäische Netzwerk für Kohäsionspolitik sollte entsprechend offen sein, um Diskussionen über Fragen zu allen politischen Ebenen ermöglichen. 
Koordinierung
Die Koordinierung zwischen der Kohäsionspolitik und den anderen mit territorialer Entwicklung befassten Politiken wie staatliche Beihilfen, Verkehr, Beschäftigung und Soziales, Umweltschutz, Erweiterung usw. muss verbessert werden. Dies betrifft alle Regierungsebenen, d. h. nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch auf nationaler und regionaler Ebene. Ein Ausbau der Synergien zwischen der künftigen EU-Regionalpolitik und anderen Gemeinschaftsmaßnahmen ist erforderlich, um eine optimale Investition zu gewährleisten und die Effizienz zu erhöhen.
Die VRE empfiehlt insbesondere:
Die Synergien zwischen der GAP und der Kohäsionspolitik sollten verstärkt werden, um eine multifunktionale Entwicklung ländlicher Gebiete zu unterstützen. Die Mittel des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sollten vollumfänglich in die Kohäsionspolitik integriert werden, wobei durch gemeinsame Strategiepläne bereits in der Programmplanungsphase die Kohärenz gesteigert werden könnte.
Der Europäische Sozialfonds sollte regionalisiert und nach Regeln funktionieren, die an die des EFRE angelehnt sind, um maßgeschneiderte Ansätze zu ermöglichen, die die tatsächlichen Probleme der Regionen in Schlüsselbereichen wie Beschäftigung, Humankapital, Armut, Wohnraum usw. angehen. Eine verbesserte Koordinierung zwischen der GD Regionalpolitik und der GD Beschäftigung und soziale Angelegenheiten wäre für die künftige Kohäsionspolitik sehr vorteilhaft. 
Territoriale Zusammenarbeit
Territorialer Zusammenarbeit und territorialen Netzwerken sollte nach 2013 höhere Priorität eingeräumt werden, um auf den umfangreichen in ganz Europa bereits gesammelten Erfahrungen aufzubauen und neue Partnerschaften zu fördern, die Innovation und kontinuierliche Verbesserungen in den Regionalverwaltungen unterstützen.
Die territoriale Zusammenarbeit ist aus folgenden Gründen ein Grundbestandteil der Kohäsionspolitik:
· Sie ist das wichtigste Instrument der EU, um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen, die Zusammenarbeit von Menschen aus verschiedenen Ländern und Regionen anzuregen und dazu beizutragen, dass dies für künftige Generation zu einer Selbstverständlichkeit wird. Dies ist ein Lernprozess, bei dem der territoriale Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielt.
· Der Gemeinsame Markt bedeutet europaweite Mobilität und Synergien von Kompetenzen: Dies kann jedoch nur mit Programmen erreicht werden, die Binnenregionen zur Zusammenarbeit anregen und sie davon überzeugen, dass sie ihre eigene Leistungsbilanz verbessern können, wenn sie auch mal über den Tellerrand schauen. Territorialer Zusammenhalt ist nur möglich, wenn Menschen gemeinsam, an gleichartigen Fragen arbeiten. 
· Die territoriale Zusammenarbeit ist DAS Markenzeichen für EU-Mehrwert: Dies ist die Art von Arbeit, die von den Mitgliedstaaten kaum Unterstützung findet, wenn nicht die EU entsprechend darauf drängt.
Bei der Verbesserung der territorialen Zusammenarbeit geht es mehr um die Sicherstellung geeigneter institutioneller Unterstützung und den Abbau von Hemmnissen auf der Ebene der Mitgliedstaaten als um Budgetfragen. 
Die VRE empfiehlt Folgendes:
1. Die Programme sollten hinsichtlich der Prioritäten eingeschränkt werden, aber nicht was die Methodik anbelangt: Ein breiteres Spektrum von Aktivitäten und Partnerschaftstypen würde sich positiv auf die Produktivität auswirken.
2. Die Unterteilung der territorialen Zusammenarbeit in geografische Kategorien ist sinnvoll, die Arbeitsmethoden und voraussichtlichen Ergebnisse sollten jedoch unverändert bleiben. Insbesondere den interregionalen Kooperationsprojekten (Interreg IVC) sollte ermöglicht werden, ggf. dieselben Aktivitäten anzubieten wie transnationale Projekte (Interreg IVB). Der interregionalen Zusammenarbeit sollte ermöglicht werden, über den reinen Austausch von bewährten Verfahren hinauszugehen. Es sollte die Möglichkeit für Pilotaktionen und konkrete Aktivitäten zur gemeinsamen Durchführung geschaffen werden.
3. Den Außengrenzen kommt im Rahmen der territorialen Zusammenarbeit große Bedeutung zu. Dies wäre bei der EU-Nachbarschaftspolitik besser aufgehoben, damit die Verbreitung von bewährten Praktiken nicht an den Grenzen der EU haltmacht. Die Teilnahme von Nicht-EU-Mitgliedern an Projekten der territorialen Zusammenarbeit sollte weiter nach Kräften gefördert werden. 
4. Die im Zusammenhang mit Interreg IVC entwickelte „Netzwerkstrategie“ sollte mit gewissen Vorbehalten fortgeführt werden. Die Strukturfonds sollten nicht zur Finanzierung der Einrichtung Hunderter isolierter Netwerke verwendet werden, die im Allgemeinen nur beschränkte Visibilität und Überscheidungen hinsichtlich der Ziele aufweisen und keine langfristig geplanten konkreten Aktivitäten vorzuweisen haben. Diese spezifischen Netzwerke sollten innovativ sein und klar definierte langfristige Ziele verfolgen.
5. Wagemutigen und innovativen Projekten sollte Priorität eingeräumt werden. Das „Innovative Community Programme“ könnte in neuer Form
 mit spezifischen Regeln für die Mittelfreigabe und entsprechender finanzieller und administrativer Unterstützung vonseiten der EU wiederbelebt werden.
6. Verstärkte Förderung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit als Instrument zur Vereinfachung der Zusammenarbeit. Er kommt langsam in Schwung, aber es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob dieses Instrument wirksam ist oder nicht. Nach Abschluss dieses Programmplanungszeitraums kann sicherlich eine aussagekräftigere Bewertung gemacht werden. 
7. Höherer Stellenwert für Gesundheit und soziale Angelegenheiten als fester Bestandteil der Lissabon-Agenda und Weiterentwicklung nachhaltiger Stadt-Land-Partnerschaften.
8. Die territoriale Zusammenarbeit sollte vermehrt für private Akteure geöffnet werden; die Innovationsförderung ist unvollständig, wenn die privaten Forschungszentren und Unternehmen unberücksichtigt bleiben. Die Teilnahme privater Akteure als vollwertige Partner an Projekten der territorialen Zusammenarbeit sollte ermöglicht werden. Wenn sie dabei schon kein Geld verdienen dürfen, sollten sie zumindest in den Genuss von Kofinanzierung kommen können: Andernfalls würde die Teilnahme an solchen Projekten für sie keinen Sinn machen. 
9. Ebenso sollte die Mitwirkung von Regionen an FuE-Projekten (im Rahmen des RP7-Nachfolgeprogramms) erleichtert werden, um eine bessere Verwendung der verfügbaren Mittel sicherzustellen und Synergien mit der Kohäsionspolitik zu schaffen. 
Strategie für Makroregionen und Arbeitsplan
Laut der Mitteilung der EK zur Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum zeichnet sich eine Makroregion durch gemeinsame Ressourcen und eine z. B. in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht enge Verflechtung aus. Die verschiedenen Gebiete einer Makroregion müssen über ein gemeinsames territoriales Potenzial verfügen, das gemeinsam effizienter ausgeschöpft werden kann als durch einen nationalen Ansatz mit isolierten Maßnahmen. Es handelt sich um einen integrierten Ansatz mit untereinander zusammenhängenden Bereichen wie Verkehr, Umweltschutz, Energie, Beschäftigung, Meerespolitik usw. 
Die VRE ist der Auffassung:
Auch wenn die Makroregionen, den Zusammenhalt in ganz Europa verbessern und sich zu wirkungsvollen Instrumenten für die Umsetzung integrierter Strategien auf territorialer Ebene entwickeln können, werfen sie eine Reihe wichtiger Fragen bezüglich der Governance auf:
1. Trotz des vorgeblich territorialen Ansatzes scheint die Initiative immer noch top-down-orientiert und von den Mitgliedstaaten bestimmt zu sein.
2. Die VRE warnt vor der Schaffung einer neuen Governance-Ebene mit eingeschränkter demokratischer Legitimität auf Kosten der direkt gewählten Regionalpolitiker(innen).
3. Die VRE warnt vor der Schaffung neuer Barrieren und der Gefahr einer weiteren Isolierung einiger Randgebiete.
4. Wenn den Regionen in diesen Makroregionen nur eine beratende Rolle zufällt, ist wie in diesem Papier weiter oben dargelegt keine Verbesserung bezüglich der Gestaltung und Umsetzung der Kohäsionspolitik möglich.
Die VRE wird diese Angelegenheit weiterverfolgen, um zu untersuchen und zu bestimmen, ob sich das neue Konzept der Makroregionen zu einem interessanten kohäsionspolitischen Instrument entwickeln kann und die Regionen wirklich davon profitieren können.
� Der Barca-Bericht schlägt die Schaffung eines Programms mit dem Titel „Innovative territorial actions“ vor.
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